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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Während der Sondersession Anfang Mai 2021 stand die Organspende-Initiative sowie
der vom Bundesrat lancierte indirekte Gegenvorschlag auf der Traktandenliste des
Nationalrates, der dieses Geschäft als Erstrat behandelte. Im Rat herrschte
grossmehrheitlich Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf angezeigt sei – umfasste
doch gemäss Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die Warteliste für
eine Organspende alleine 2019 1'415 Personen. Bei der Frage, wie der Problematik
begegnet werden kann, herrschte indes über die Parteigrenzen hinweg Uneinigkeit.
Die grosse Kammer diskutierte in einem ersten Schritt den indirekten Gegenvorschlag,
nachdem sie einen Nicht-Eintretensantrag von Siebenthal (svp, BE) abgelehnt hatte. Der
Berner SVP-Politiker hatte seinen Antrag damit begründet, dass dem Volk bei einer
solch zentralen Angelegenheit eine aktive Mitsprache zugestanden werden müsse, dies
jedoch im Falle eines Rückzugs der Volksinitiative nicht gegeben sei.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf
sowie den von der Mehrheit seiner SGK vorgenommenen Präzisierungen. Eine dieser
Präzisierungen bestand darin, dass die im indirekten Gegenvorschlag vorgesehene
erweiterte Widerspruchslösung mit der Möglichkeit versehen werden soll, sich explizit
für eine Organspende auszusprechen. Weiter bestätigte der Nationalrat die Meinung
der Kommission, dass der Wille der hingeschiedenen Person gegenüber dem Willen
ihrer Angehörigen vorrangig behandelt werden muss und dass der Entscheid über eine
allfällige Organspende an eine Vertrauensperson übertragen werden kann, welche die
Rolle der nächsten Angehörigen einnimmt.
Wie bereits bei der Behandlung durch die Kommission fand auch in der Ratsdebatte
das sogenannte Erklärungsmodell, das von einer Minderheit Amaudruz (svp, GE)
gefordert wurde, keine Mehrheit. Gemäss diesem sollten sich die einzelnen Personen
regelmässig zu ihrer Absicht bezüglich Organspende äussern. Ebenfalls erfolglos blieben
weitere Minderheitsanträge, darunter zwei Anträge einer Minderheit Nantermod. Diese
verfolgten das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger bei Behördengängen – wie zum
Beispiel bei der Erneuerung der Identitätskarte – auf die Regelung zur Organspende
hinzuweisen seien und dass ihr Wille auf der Versicherungskarte vermerkt werden soll.
In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat dem indirekten Gegenvorschlag
schliesslich deutlich mit 150 zu 34 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) zu, wobei sämtliche
Nein-Stimmen aus dem Lager der SVP-Fraktion stammten. Äusserst knapp fiel indes das
Resultat der im Anschluss daran erfolgten Abstimmung betreffend die Empfehlung zur
Volksinitiative aus: Mit 88 zu 87 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) sprach sich die grosse
Kammer auch für das Volksbegehren aus. Eine grosse Mehrheit der SVP- und der Mitte-
Fraktion empfahlen die Initiative zur Ablehnung, gespalten zeigte sich die FDP-Fraktion.
Weitere Nein-Stimmen kamen von Mitgliedern der SP-Fraktion. Die Grünliberalen und
die Grünen waren die einzigen, die dem Volksbegehren geschlossen zustimmten, wenn
auch mit einigen Enthaltungen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Zwei Tage nach dem Ständerat beugte sich erneut der Nationalrat über die
Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» und den indirekten
Gegenvorschlag. Die beiden Kommissionssprecherinnen der SGK-NR, Flavia
Wasserfallen (sp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE), stellten hinsichtlich des
Gegenvorschlags kurz die wenigen redaktionellen und formellen Differenzen zum
Ständerat vor. Zudem liessen sie verlauten, dass die Kommission mit 21 zu 0 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) entschieden habe, der kleinen Kammer und dem Bundesrat zu
folgen und die ursprünglich zur Annahme empfohlene Volksinitiative nun zur Ablehnung
zu empfehlen. Grund für diesen Sinneswandel sei, dass die Abstimmungsempfehlung
relativ früh getroffen worden sei, mit dem indirekten Gegenvorschlag nun aber eine
gute Lösung vorliege, die im Gegensatz zum Volksbegehren auch der Rolle der
Angehörigen Rechnung trage. In der Folge bereinigte der Nationalrat stillschweigend die
noch bestehenden Differenzen beim Gegenvorschlag und sprach sich gegen die
Volksinitiative aus. 2
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DATUM: 22.09.2021
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Epidemien

Im Rahmen der Beratung der zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes bereitete die
WAK-NR eine Erklärung des Nationalrates vor, gemäss welcher dieser umgehende
Lockerungen der Corona-Massnahmen forderte. In der Erklärung enthalten waren
unter anderem die Forderung für eine Strategieanpassung hin zu einer Intensivierung
der Covid-19-Tests sowie der Covid-19-Impfungen und weg von Verboten und
Einschränkungen für Gesellschaft und Wirtschaft. Auf den 22. März 2021 aufzuheben
seien namentlich die 5-Personen-Regel in Innenräumen, die Schliessung der
Gastrounternehmen sowie der Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit
und Sport. Eine Kommissionsminderheit aus Mitgliedern der SP-, GP- und GLP-Fraktion
beantragte die Ablehnung der Erklärung.
In der Frühjahrssession 2021 behandelte der Nationalrat die Erklärung noch vor der
ersten Behandlung der Revision des Covid-19-Gesetzes durch den Ständerat. Zuvor
hatte die Mehrheit der WAK-NR angekündigt, die in der Erklärung enthaltenen
Forderungen ins Covid-19-Gesetz aufnehmen zu wollen. Man habe diese Forderungen
dem Bundesrat bereits mehrmals vorgelegt, dieser habe sie aber nicht erfüllt, erklärte
Céline Amaudruz (svp, GE) für die Kommission. Entsprechend müsse nun der
Nationalrat mittels dieser Erklärung dafür sorgen, dass der Bundesrat neben dem
Gesundheitsaspekt auch andere Aspekte der Pandemie berücksichtige, zumal es auch
eine wachsende Feindseligkeit gegenüber den bundesrätlichen Massnahmen gebe,
ergänzte Martin Landolt (bdp, GL), ebenfalls für die Kommisison. Dabei sei sich die
Kommissionsmehrheit durchaus bewusst, dass sich das Virus «nicht durch
parlamentarische Vorstösse beeindrucken lässt». Es gehe ihr vielmehr um die
Konsistenz der Massnahmen, welche die Bevölkerung teilweise – insbesondere mit
Bezug auf die Restaurantschliessungen – nicht mehr nachvollziehen könne. Die
Akzeptanz der Massnahmen durch die Bevölkerung stelle aber eine zentrale
Grundvoraussetzung für deren Erfolg dar. Für Landolt stellte die Erklärung überdies
eine Alternative zum Antrag der Kommissionsmehrheit, einen Öffnungstermin ins
Covid-19-Gesetz zu schreiben, dar. Dies sei gemäss Blick auch der Grund, wieso der
Glarner diesen Antrag zur Schaffung der Erklärung ursprünglich in der Kommission
eingebracht habe. Prisca Birrer-Heimo (sp, LU) bezeichnete die Erklärung hingegen als
«politische[s] Schaulaufen», zumal die Erklärung keine gesetzgeberische Wirkung habe,
aber durchaus Erwartungen in der Bevölkerung wecke, die dann allenfalls unerfüllt
blieben. Stattdessen solle man weiterhin auf eine evidenzbasierte
Pandemiebewältigung setzen, wie sie der Bundesrat bisher vorgenommen habe.
Nach langer Diskussion mit zahlreichen Fragen an die Sprechenden entschied sich der
Nationalrat mit 97 zu 90 Stimmen (bei 6 Enthaltungen), die Erklärung anzunehmen. Die
geschlossene SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion
sowie zwei Grünliberale verhalfen ihr zum Erfolg.
In der Folge stiess die Erklärung in den Medien zwar durchaus auf Interesse, zumal dies
gemäss Tages-Anzeiger erst die neunte nationalrätliche Erklärung in den letzten 20
Jahren gewesen sei. Die Presse zeigte sich jedoch aufgrund der Unverbindlichkeit der
Erklärung vor allem gespannt auf die entsprechenden Entscheidungen im Rahmen des
Covid-19-Gesetzes. Unabhängig von deren Ausgang erhöhe die Erklärung jedoch den
Druck auf den Bundesrat, resümierte der Blick. 3

ANDERES
DATUM: 03.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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3) AB NR, 2021, S. 74 ff.; NZZ, 3.3.21; Blick, CdT, LT, NF, NZZ, SGT, TA, WOZ, WW, 4.3.21

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 2


